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Beschluss 70. Landesversammlung der 

KLJB Bayern, 30.5.-2.6. 2019 

 
 

Klimaschutz und Energiewende 
 in die Bayerische Verfassung! 

 
Unterstützung für das „Energiewende-Volksbegehren“ 

 
 
Die KLJB Bayern unterstützt das Volksbegehren „Klimaschutz in die Verfassung“ mit dem 

Vorschlag, die Bayerische Verfassung zu ergänzen um ein Klimaschutzziel als auch um das Ziel, 

vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. 

Die Gliederungen der KLJB werden informiert und eingeladen, sich am bestehenden breiten 

Bündnis regional und lokal besonders in der zweiten Phase des Volksbegehrens zu beteiligen.  

Gemeinsam wollen wir das Ziel erreichen, innerhalb der Eintragungsphase von zwei Wochen 

10% der Wahlberechtigen in den Städten und Gemeinden zur Unterstützung zu gewinnen. 

Wir sehen die Unterstützung des Volksbegehrens als logische Fortsetzung unserer Positionen 

für Energiewende und konsequenten Klimaschutz.  

 

Aktuelle Informationen auf: www.klimaschutz-in-die-verfassung.de  

Hintergrund: 

Die Bayerische Verfassung soll im Entwurf des Volksbegehrens durch zwei Formulierungen 

geändert werden: 

Art. 141 Absatz 1 Satz 4 wird ergänzt : 

Die Worte „Wasser und Luft“ werden durch die Worte „Wasser, Luft und insbesondere Klima“ 

ersetzt. 

2. Art. 152 Satz 2 wird neu gefasst: 

„Ihm (redakt. Anmerkung: dem Staat) obliegt die Sicherstellung der Energieversorgung des 

Landes, mit dem Ziel, diese vollständig auf Erneuerbare Energien umzustellen.“ 

http://www.klimaschutz-in-die-verfassung.de/

